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Vorwort

Mit diesem Band setzen wir die Reihe „Dies und Das aus der Recht-
sprechung des Bundesarbeitsgerichts“ nahtlos anschließend an die 
Bände 1 und 2 fort. Band 3 enthält 47 ausgewählte Entscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichts, die im Zeitraum 2. Halbjahr 2018 / 1.Halb-
jahr 2019 veröffentlicht wurden. Vorgestellt und besprochen werden 
27 Entscheidungen aus dem kollektiven Arbeitsrecht und 20 Ent-
scheidungen aus dem Individualarbeitsrecht.

Beibehalten wurde die Interviewform, die sich bewährt hat. In Frage 
und Antwort werden nicht nur die Entscheidungen und Sachverhalte 
dargestellt und erläutert. Großer Wert wurde auf die Wiedergabe der 
allgemein geltenden Rechtsgrundsätze gelegt und auf die vom Bundes-
arbeitsgericht vorgegeben Definitionen der entscheidungserheblichen 
Rechtsbegriffe.

Der Band 3 gibt aus diesen Gründen nicht nur einen schnellen 
Überblick über die ausgewählte Rechtsprechung des Bundesarbeits-
gerichts, sondern kann als Nachschlagewerk benutzt werden und ist 
hilfreich für die Vermittlung von Grundkenntnissen des Arbeitsrechts. 

Band 3 ist gleichermaßen für Rechtsanwälte, Verbandsvertreter, 
Personalabteilungen, Betriebsräte und Studenten geeignete Lektüre.

Die Verfasser im August 2019
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I.	 Betriebsverfassungsrecht

1.	 Kapitel: Betriebsrat und Benachteiligung/Begünstigung

R.W.: Immer wieder macht die Vergütung von Betriebsrats-
mitgliedern Schlagzeilen und ist Gegenstand staatsanwaltschaftlicher 
Ermittlungen. Dabei tritt in den Hintergrund, dass es in der betrieb-
lichen Praxis nicht um zu hohe Vergütungen geht, sondern ganz im 
Gegenteil. Betriebsräte müssen um die ihnen nach dem Betriebs-
verfassungsgesetz (BetrVG) zustehende Vergütung oft hartnäckig 
streiten. Wir besprechen ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 21. 
Februar 2018 zu diesem Thema.1 

Betriebsratsmitglied - Vergütungsanpassung - Vergleichsgruppe 
- durchschnittliche Gehaltssteigerung

RA W.: Zum besseren Verständnis und zur Erinnerung die gesetz-
lichen Grundlagen zur Vergütung der Mitglieder des Betriebsrats. Ein-
schlägig ist § 37 Abs. 4 Satz 1 BetrVG:

Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließ-
lich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit 
nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer 
Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Dies gilt 
auch für allgemeine Zuwendungen des Arbeitgebers.

Mit dieser gesetzlichen Bestimmung soll sichergestellt werden, 
dass Mitglieder des Betriebsrats weder in wirtschaftlicher noch 

1	 Urteil vom 21. Februar 2018 - 7 AZR 496/16
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in beruflicher Hinsicht gegenüber vergleichbaren Arbeitnehmern 
mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung Nachteile erleiden 
(vgl. Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 18. Januar 2017  – 7 AZR 
205/15). Regelmäßig geht es daher um die Ermittlung der vergleich-
baren Arbeitnehmer und die Feststellung einer betriebsüblichen Ent-
wicklung.

R.W.: Welche Arbeitnehmer sind vergleichbar? 

RA W.: Vergleichbar sind Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt der Amts-
übernahme ähnliche, im Wesentlichen gleich qualifizierte Tätigkeiten 
ausgeführt haben wie der Amtsträger und dafür in gleicher Weise wie 
dieser fachlich und persönlich qualifiziert waren.

R.W.: Was versteht das Bundesarbeitsgericht unter betriebsüblicher 
Entwicklung?

RA W.: Üblich ist eine Entwicklung, die vergleichbare Arbeitnehmer 
bei Berücksichtigung der normalen betrieblichen und personellen 
Entwicklung in beruflicher Hinsicht genommen haben. Ein Betriebs-
ratsmitglied hat nach diesen Grundsätzen auf Gehaltserhöhungen in 
gleichem Umfang einen Anspruch, in dem die Gehälter vergleichbarer 
Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung erhöht 
werden. 

R.W.: Einfach zu beantworten ist die Frage, wie zu verfahren ist, 
wenn innerhalb der Vergleichsgruppe die Vergütungen um einen be-
stimmten Prozentsatz angehoben werden. In diesem Fall hat das Be-
triebsratsmitglied Anspruch auf dieselbe prozentuale Erhöhung seines 
Gehalts. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wenn in der Ver-
gleichsgruppe die Gehaltserhöhungen unterschiedlich ausfallen.
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RA W.: So war es im vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall. 
Auf die Vergleichsgruppe hatte sich der Kläger, der seit März 2002 
Betriebsratsmitglied war, mit seinem Arbeitgeber geeinigt. Als Ver-
gleichspersonen wurden A, B und C festgelegt. Alle drei und auch der 
Kläger erhielten am 1. Januar 2010 ein übertarifliches Gehalt. A und 
B erhielten bereits im Juli 2000 eine übertarifliche Vergütung, der 
Kläger und C zu späteren Zeitpunkten. Den Vergleichspersonen und 
dem Kläger wurden in der Zeit zwischen Juli 2000 und dem 1. Januar 
2014 regelmäßig anlässlich von Tariferhöhungen Gehaltssteigerungen 
gewährt; daneben erfolgten auch unregelmäßige individuelle Gehalts-
erhöhungen.

R.W.: Um was ging es dem Kläger?

RA W.: Der Kläger ermittelte für den gesamten Zeitraum von Juli 
2000 bis Januar 2014 die durchschnittliche Gehaltssteigerung der 
drei Kollegen mit 1.714,78 Euro (Tarifsteigerungen und die außer-
halb der Tarifrunden gewährten Vergütungssteigerungen). Er selbst er-
hielt nur eine Erhöhung von 1.361,09 Euro, also 353,69 Euro weniger. 
Er wollte erreichen, dass seine monatliche Vergütung um diesen Be-
trag ab 1. Januar 2014 erhöht wird. Ein Problem bestand nun darin, 
dass es sich um eine sehr kleine Vergleichsgruppe handelte. Fallen 
die Gehaltserhöhungen innerhalb der Vergleichsgruppe unterschied-
lich aus, kommt es darauf an, in welchem Umfang die Gehälter der 
Mehrzahl der der Vergleichsgruppe angehörenden Arbeitnehmer an-
gehoben werden. Die Feststellung einer Mehrheit bei einer Vergleichs-
gruppe mit drei Personen ist praktisch nicht möglich. Das Bundes-
arbeitsgericht legt daher einen anderen Prüfungsmaßstab unter 
Beachtung des § 78 Satz 2 BetrVG an, weil eine danach unzulässige 
Begünstigung oder Benachteiligung des Betriebsratsmitglieds ver-
mieden werden muss. 
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R.W.: Liegen diese Schwierigkeiten vor und lässt sich nicht fest-
stellen, dass die Gehälter der Mehrzahl der vergleichbaren Arbeit-
nehmer in gleichem Umfang erhöht wurden, ist nach dem be-
sprochenen Urteil regelmäßig für den Gehaltsanpassungsanspruch 
des Betriebsratsmitglieds der Durchschnitt der den Angehörigen der 
Vergleichsgruppe gewährten Gehaltserhöhungen maßgebend.

RA W.: Zu beachten ist aber auch, dass Vergütungserhöhungen, auf 
die das Betriebsratsmitglied vor seiner Amtsübernahme keinen An-
spruch hatte oder, wenn es arbeitete, nicht hätte, bei der Bemessung 
seines Arbeitsentgelts nach der Wahl zum Betriebsratsmitglied außer 
Betracht bleiben müssen.

Zeiten als Ersatzmitglied

Wir müssen noch eine Besonderheit des Falles besprechen. Der 
Kläger war, wie oben ausgeführt, seit März 2002 ordentliches Mit-
glied des Betriebsrats, hatte aber bereits erstmals am 4. Juli 2000 als 
Ersatzmitglied an einer Betriebsratssitzung teilgenommen, danach 
regelmäßig für zeitweise verhinderte Betriebsratsmitglieder.

R.W.: Ist die Zeit vom Juli 2000 in den zu betrachtenden Zeitraum 
einzubeziehen? Die Beantwortung dieser Frage dürfte jedes Ersatz-
mitglied interessieren, das immer wieder zeitweise für verhinderte 
Mitglieder in das Amt einrückt.

RA W.: Das Bundesarbeitsgericht hat festgestellt, dass für Ersatzmit-
glieder dabei grundsätzlich der Zeitraum ab dem erstmaligen Nach-
rücken in den Betriebsrat maßgeblich ist. Soweit das Ersatzmitglied 
nicht endgültig für ein dauerhaft verhindertes Betriebsratsmitglied 
nachrückt, sondern zeitweise verhinderte Betriebsratsmitglieder 
vertritt, ist auf den gesamten Zeitraum ab dem erstmaligen Nach-
rücken des Ersatzmitglieds abzustellen, wenn nach Beendigung des 
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jeweiligen Verhinderungsfalls unter Einbeziehung des nachwirkenden 
einjährigen Schutzes ein durchgehender Schutzzeitraum bestand. 
Der Zeitraum 4. Juli 2000 bis 1. Januar 2014 ist also in Ordnung. Das 
Bundesarbeitsgericht entdeckte aber einen anderen Rechtsfehler in 
der Beurteilung durch das Landesarbeitsgericht, weil dieses nicht 
berücksichtigt hatte, dass die aus Anlass von Tariferhöhungen vor-
genommenen Gehaltsanhebungen innerhalb der Gruppe der OT-An-
gestellten einerseits und der Tarifangestellten andererseits seit dem 
Jahr 2004 prozentual unterschiedlich ausfielen. Das Bundesarbeits-
gericht gibt daher vor, dass für die Ermittlung des Anpassungs-
anspruchs des Klägers für jede Vergleichsperson errechnet werden 
muss, in welchem prozentualen Umfang ihr Gehalt -  ausgehend 
von dem Gehalt im Juli 2000  - außerhalb der regelmäßigen Tarif-
steigerungen bis zum 1.  Januar 2014 angehoben wurde. Das Aus-
gangsgehalt des Klägers im Juli 2000 ist sodann um den durch-
schnittlichen Prozentsatz der den Vergleichspersonen außerhalb von 
Tariferhöhungen gewährten Gehaltssteigerungen anzuheben.

R.W.: Eine Entscheidung in der Sache konnte das Bundesarbeits-
gericht nicht treffen. Es verwies den Rechtsstreit an das Landes-
arbeitsgericht zurück, das nun neu rechnen muss.

In der folgenden Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, die wir 
unseren Lesern vorstellen, geht es um die Frage, ob ein Betriebsrats-
mitglied beim Abschluss eines Aufhebungsvertrages unzulässig be-
günstigt wird, wenn ihm bessere Konditionen gewährt werden als 
anderen Arbeitnehmern.2

2	 Urteil vom 21. März 2018 – 7 AZR 590/16


